
 

Auszug aus dem Beschlussprotokoll 

169. Ratssitzung vom 10. November 2021
 
 
 

4573. 2019/416 
Weisung vom 27.10.2021: 
Motion der SP-, FDP- und GLP-Fraktionen betreffend Abschreibung für das 
Hochhaus im Baufeld A1 des öffentlichen Gestaltungsplans «Thurgauerstrasse» 
zur Realisierung einer qualitativ hochwertigen und ökologisch wertvollen 
Fassaden-begrünung, Antrag auf Fristerstreckung 

  
Der Stadtrat beantragt sofortige materielle Behandlung und eine Fristerstreckung zur 
Vorlage einer Weisung zur Motion GR Nr. 2019/416. 
 
Der Rat stimmt der sofortigen materiellen Behandlung stillschweigend zu. 
 

Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Finanzdepartements Stellung. 
 
 

Dr. Florian Blättler (SP) stellt namens der SP-Fraktion folgenden Änderungsantrag: 
 
Die Frist zur Erfüllung der am 29. Januar 2020 überwiesenen Motion, GR Nr. 2019/416, 
der SP-, FDP- und GLP-Fraktionen vom 25. September 2019 betreffend Abschreibung 
für das Hochhaus im Baufeld A1 des öffentlichen Gestaltungsplans «Thurgauerstrasse» 
zur Realisierung einer qualitativ hochwertigen und ökologisch wertvollen Fassadenbe-
grünung wird um 2412 Monate bis zum 29. Januar 20242023 verlängert. 
 

Brigitte Fürer (Grüne) stellt namens der Grüne-Fraktion den Ablehnungsantrag zum  

Antrag des Stadtrats. 

 

Der Rat stimmt dem Antrag von Dr. Florian Blättler (SP) mit 92 gegen 0 Stimmen  

(bei 16 Enthaltungen) zu. 
 
 

Abstimmung über den bereinigten Antrag des Stadtrats 
 
Der Rat stimmt dem bereinigten Antrag des Stadtrats mit 93 gegen 17 Stimmen  
(bei 0 Enthaltungen) zu. 
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Damit ist beschlossen: 
 
Die Frist zur Erfüllung der am 29. Januar 2020 überwiesenen Motion, GR Nr. 2019/416, 
der SP-, FDP- und GLP-Fraktionen vom 25. September 2019 betreffend Abschreibung 
für das Hochhaus im Baufeld A1 des öffentlichen Gestaltungsplans «Thurgauerstrasse» 
zur Realisierung einer qualitativ hochwertigen und ökologisch wertvollen Fassadenbe-
grünung wird um 12 Monate bis zum 29. Januar 2023 verlängert. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 

 
 
 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
Präsidium 
 
 
Sekretariat 


